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1. Drittstaatsangehörige mit Biomet-

riedatenerfassung Ausländerausweis 
AA10  

Ausländerinnen und Ausländer erhalten mit 
der Bewilligung in der Regel einen entspre-
chenden Ausweis (Art. 41 AuG1). 

Drittstaatsangehörige, d.h. Personen aus 
Staaten ausserhalb der EU/EFTA, die einen 
Ausweis L, B oder C haben und sich nicht auf 
die Personenfreizügigkeit berufen können, 
erhalten einen biometrischen Ausländeraus-
weis.  
 
Die bisherigen Ausweise behalten bis zum 
ordentlichen Ablauf ihre Gültigkeit.  
 
Ausländerinnen und Ausländer sind ver-
pflichtet, den Ausländerausweis den Behör-
den auf Verlangen sofort vorzuweisen oder 
abzugeben. Ist dies nicht möglich, wird dafür 
eine angemessene Frist festgelegt (Art. 72 
VZAE2) . 
 
Der Arbeitgeber hat sich vor dem Stellenan-
tritt der Ausländerin oder des Ausländers 
durch Einsicht in den Ausweis oder durch 
Nachfrage bei den zuständigen Behörden zu 
vergewissern, dass die Berechtigung zur Er-
werbstätigkeit in der Schweiz besteht (Art. 
91 Abs. 1 AuG). 
 
 
2. Erfassung der biometrischen Daten 

Nach der Anmeldung der Ausländerin oder 
des Ausländers bei der Gemeinde wird das 
Gesuch an die Abteilung Migration und 
Schweizer Ausweise (MISA) weitergeleitet.   
 
Die Ausländerin oder der Ausländer erhält 
vom MISA ein Schreiben mit der Aufforde-
rung, sich für eine Terminvereinbarung zur 

                                                      
1 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
(AuG; SR 142.20) 
2 Verordnung über die Zulassung, Aufenthalt und Er-
werbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) 

Erfassung der biometrischen Daten mit dem 
kantonalen Ausweiszentrum (AZ) an der 
Hauptbahnhofstrasse 12 in Solothurn tele-
fonisch (032 627 63 70) in Verbindung zu 
setzen.  
  
Für den neuen Ausländerausweis AA10 
muss kein Passfoto mehr mitgebracht wer-
den. Die biometrischen Daten (Gesichtsbild 
und Fingerabdrücke) werden bei der Vor-
sprache im AZ erhoben. 
 
Der neue AA10 wird anschliessend mit ein-
geschriebener Post direkt von der Herstel-
lerfirma an die Ausländer zugestellt. 
 
 
3. Gebühren 

Die Gebühren müssen im Ausweiszentrum 

des Kantons Solothurn vor der Biometrie-

datenerfassung zwingend bezahlt werden.  

 

4. Heimatliches Reisedokument 

Bei der Vorsprache im Ausweiszentrum 
werden die Drittstaatsangehörigen anhand 
ihres Passes identifiziert. Abgelaufene hei-
matliche Ausweise sind unaufgefordert zu 
verlängern.  
 

 

5. Namensschreibweise 

Auf der Vorderseite des AA10 wird zwin-
gend der Name gemäss gültigem Reisepass 
aufgeführt. Verfügt der Reisepass über eine 
maschinenlesbare Zone, wird der Name 
analog übernommen. Für ein problemloses 
Reisen im Schengenraum muss die Namens-
schreibweise von Reisepass und AA10 über-
einstimmen.  
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6. Namensführung nach Zivilstandsdo-
kumenten 

Auf der Rückseite des AA10 besteht die Mög-
lichkeit, zusätzlich den Namen nach Zi-
vilstandsregister aufzuführen. 
 
Wünscht eine Ausländerin oder ein Auslän-
der diesen Eintrag, muss dies beim Einreichen 
von Mutationsmeldungen oder Verfallsan-
zeigen entsprechend vermerkt sein sowie 
eine Kopie des Zivilstandsregisters beigelegt 
werden. 
 
 
7. Drittstaatsangehörige ohne Bio-

metriedatenerfassung  

Das Gesuch um Verlängerung der Kurzauf-
enthalts-, der Aufenthalts- und der Nieder-
lassungsbewilligung muss spätestens 14 Tage 
vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht 
werden.  

Das Verlängerungsformular wird anhand der 
vorhandenen Daten im Zentralen Migration-
sinformationssystem (ZEMIS) den ausländi-
schen Staatsangehörigen zugestellt. 

Ausnahme: Bei Inhaberinnen und Inhaber 
von Kurzaufenthaltsbewilligungen, welche 
infolge Erwerbstätigkeit in die Schweiz zuge-
lassen worden sind, ist via Arbeitgeber ein 
neuerliches Beschäftigungsgesuch einzurei-
chen. 

Eine Verlängerung ist frühestens drei Mona-
te vor Ablauf der Gültigkeitsdauer möglich 
(Art. 59 Abs. 1 und Art. 63 VZAE). 

Die Abgabe des Ausweises und das Inkasso 
an die Ausländerinnen und Ausländer erfolgt 
in diesen Fällen durch die Wohnsitzgemein-
de. 
 
 

8. Auskünfte 

Rückfragen zu migrationsrechtlichen Belan-
gen: 

 
Migration und Schweizer Ausweise (MISA) 
Ambassadorenhof 
4509 Solothurn 
 
Telefon  032 627 28 37 
Fax   032 627 22 67 
 
migration@ddi.so.ch  

www.migration.so.ch  

Rückfragen zur Biometriedatenerfassung: 

Migration und Schweizer Ausweise 
Ausweiszentrum                              
Hauptbahnhofstrasse 12                          
Postfach 132                                             
4501 Solothurn 

Telefon 032 627 63 70                                
Fax 032 627 63 71 

ausweiszentrum@ddi.soch 

www.ausweiszentrum.so.ch  
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